
Satzung

des Ortsvereins L�beck der Vereinigung der Helfer und 
F�rderer des Technischen Hilfswerks.

Artikel 1 - Name, Sitz und VereinszugehÄrigkeit
1.1 Der Ortsverein f�hrt den Namen �Vereinigung der Helfer und F�rderer des 

Technischen Hilfswerks, Ortsverein L�beck � abgek�rzt: THW-

Helfervereinigung L�beck

1.2 Der Verein hat seinen Sitz in L�beck.

1.3 Der Verein hat seine Mitgliedschaft in der THW-Landeshelfervereinigung 

Schleswig-Holstein e.V. zu erwerben und st�ndig beizubehalten.

Artikel 2 - Aufgaben
Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige und 

mildt�tige Zwecke im Sinne des Abschnitts �Steuerbeg�nstigte Zwecke� der 

Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist die F�rderung der Rettung aus 

Lebensgefahr sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes und der 

Jugendpflege.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

I a) Die Durchf�hrung von Rettungsma�nahmen, die Entwicklung, Bereitstellung 

und Unterhaltung von Ger�ten zur Rettung aus Lebensgefahr, die Leistung 

technischer Hilfe, ihre verfahrensm��ige Fortentwicklung sowie die 

Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ger�ten zu ihrer 

Durchf�hrung.

b) Die Ausbildung und Bereitstellung von Personen f�r die technische 

Hilfeleistung.



c) Nationalen und internationalen Erfahrungstausch �ber technische 

Hilfeleistungen.

II a) Heranbildung der Jugendlichen zur �bernahme von Verantwortung

b) Nationale und internationale Jugendbegegnungen

c) Veranstaltungen von Vergleichswettbewerben f�r Jugendliche

III Die Beschaffung von Geld- und Sachmittel zur

a) F�rderung der technischen Hilfe im Zivil- und Katastrophenschutz

b) F�rderung der Jugendpflegearbeit im Technischen Hilfswerk

Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Ziele. Die Mittel des Vereins d�rfen nur f�r 

satzungsgem��e Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tung beg�nstigt werden.

Parteipolitische, rassistische und konfessionelle Bestrebungen des Vereins 

sind ausgeschossen.

Der Verein sieht nicht als Konkurrenz zur Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk oder zu deren gew�hlten Helfervertretung. Er will vielmehr die Arbeit 

der Vorgenannten nach M�glichkeit unterst�tzen und f�rdern.

Artikel 3 - Mitgliedschaft
3.1 Mitglied kann jeder werden, der die Ordnung des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland bejaht und bereit ist, die Zwecke des Vereins auf 

freiwilliger Basis zu unterst�tzen und zu f�rdern.

3.2 Aktives Mitglied oder Ehrenmitglied kann nur eine nat�rliche Person sein; 

passives Mitglied auch eine juristische Person. Alle Mitglieder haben 

Stimmrecht mit Ausnahme der juristischen Personen.

3.3 Die Aufnahme eines Mitgliedes setzt dessen Antrag voraus. Darin hat der 

Antragsteller zu erkl�ren, ob er aktives oder passives Mitglied werden will.

3.4 �ber den Antrag entscheidet der Vorstand; die Aufnahme als Vereinsmitglied 

ist nur m�glich, wenn der Antragsteller im Vereinsbezirk Sitz, Wohnsitz oder 

Arbeitsst�tte hat oder dort THW-Helfer ist. Bei Ablehnung brauchen Gr�nde 

nicht mitgeteilt zu werden.



3.5 Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der 

Mitgliederversammlung ernannt.

3.6 Die Mitgliedschaft endet durch Tod bzw. durch Verlust der Rechtsf�higkeit bei 

juristischen Personen, Ausschluss nach Art. 3.7, Austritt nach Art. 3.8.

3.7 Sch�digt ein Mitglied durch sein Verhalten schuldhaft das Ansehen des 

Vereins oder des THW, so ist es vom Vorstand anzuh�ren und kann danach 

von ihm durch Beschluss mit 2/3-Mehrheit ausgeschlossen werden. Der 

Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angabe der Gr�nde schriftlich 

mitzuteilen. Legt der Betroffenen binnen 4 Wochen Widerspruch ein, so 

entscheidet die n�chste Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss 

endg�ltig.

3.8 Der Austritt kann nur zum Ende eines Gesch�ftsjahres erfolgen und muss 

mindestens 3 Monate vorher schriftlich erkl�rt werden.

Artikel 4 - Mittel des Vereins
Der Verein bestreitet seines Ausgaben aus den Beitr�gen der Mitglieder, aus 

Zuwendungen der �ffentlichen Hand sowie aus Spenden und Umlagen.

Artikel 5 - BeitrÅge und Spenden
5.1 Die Mitglieder zahlen einen j�hrlichen Beitrag, der von der 

Mitgliederversammlung festgelegt wird. Es muss gew�hrleistet sein, dass die 

dem Verein obliegenden Beitragsverpflichtungen gegen�ber der THW-

Landeshelfervereinigung Schl.-Holstein e.V. befriedigt werden kann.

5.2 Der Verein ist berechtigt, die Erhebung von Umlagen zu beschlie�en.

5.3 Ehrenmitglieder brauchen keinen Beitrag zu zahlen.

5.4 Beitr�ge sind bis zum 31.01. des Gesch�ftsjahres f�llig. Die der THW-

Landeshelfervereinigung Schl.-Holstein e.V. zustehenden Beitr�ge sind bis 

zum 31.03. des Gesch�ftsjahres nach dort hin abzuf�hren.

5.5 Ger�t ein Mitglied mit der Beitragszahlung in Verzug, so ruht seine 

Mitgliedschaft einschlie�lich seines Stimmrechtes f�r die Dauer des 

Zahlungsverzugs. Ist mehr als ein Jahresbeitrag r�ckst�ndig, so kann das 

Mitglied im Verfahren des Art. 3.7 aus dem Verein ausgeschlossen werden, 

sofern nicht ein H�rtefall vorliegt und der Vorstand den Beitrag stundet oder 

erl�sst.



Artikel 6- GeschÅftsjahr
Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Artikel 7- Mitgliederversammlung
7.1 Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins.

7.2 Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Sie 

ist weiterhin einzuberufen, wenn dies von 2/3 der Mitglieder schriftlich unter 

Angabe von Gr�nden / Tagesordnungspunkten oder vom Vorstand mit 

Mehrheit beschlossen wird.

7.3 Die Mitgliederversammlung beschlie�t �ber:

Wahl der Delegierten f�r die Landesversammlung der THW-

Landesvereinigung und deren Vertreter. Antr�ge an die Landesversammlung, 

Verm�genswirksame Angelegenheiten, die im Einzelfall den Betrag von 

1.000,00 Euro �bersteigen oder nennenswerte Folgekosten nach sich ziehen. 

Mittel und Langfristige Vertr�ge, Entgegennahme des Rechenschaftsberichts 

des Vorstandes, Empfehlungen/Erkl�rungen, welche die �rtl. THW-Jugend 

betreffen, Satzungs�nderungen, Aufl�sung des Vereins.

Artikel 8 - Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:

Die Mitgliederversammlung

der Vorstand

Artikel 9 - Vorstand
9.1 Der Vorstand besteht aus dem gesch�ftsf�hrenden und dem erweiterten 

Vorstand.

9.2 Der gesch�ftsf�hrende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 

stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister, Schriftf�hrer.

9.3 Der erweiterte Vorstand besteht aus dem gesch�ftsf�hrenden Vorstand sowie 

aus dem jeweiligen Ortsbeauftragten des THW, Jugendgruppenleiter der 

�rtlichen THW-Jugend, Helfersprecher des �rtlichen THW-Ortsverbandes, 



Jugendbetreuer des �rtl. THW-Ortsverbandes. Soweit der THW-

Ortsbeauftragte, der Helfersprecher oder der Jugendbetreuer nicht dem 

Verein angeh�ren, haben sie lediglich beratende Stimme.

9.4 Der Vorsitzende und entweder sein Stellvertreter oder der Schatzmeister �

oder aber die beiden letztgenannten � vertreten den Verein gerichtlich und 

au�ergerichtlich als Vorstand im Sinne des � 26 BGB.

9.5 Der Vorstand f�hrt die Beschl�sse der Mitgliederversammlung aus, erledigt 

die laufenden Gesch�fte und ist im �brigen f�r alle Angelegenheiten, die nicht 

der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, zust�ndig.

Artikel 10 - Verfahrensordnung fÇr die 
Mitgliederversammlung
10.1 Der Vorsitzende, im Vertretungsfalle sein Stellvertreter, beruft die 

Mitgliederversammlung ein.

10.2 Die Einberufung erfolgt unter Angabe einer Tagesordnung schriftlich oder 

durch Aushang am schwarzen Brett des THW-Ortsverbandes L�beck. 

Erg�nzend werden die Vereinsmitglieder, die ihre Emailadresse dem Vorstand 

bekannt gegeben haben, schriftlich mit einer Email eingeladen. Die 

Einberufungsbekanntmachung soll im Regelfall mindestens zwei Wochen vor 

dem anberaumten Versammlungstermin ausgeh�ngt werden.

10.3 Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Eine Vertretung im Stimmrecht ist 

unzul�ssig. 

10.4 Die Mitgliederversammlung ist beschlussf�hig, wenn mindestens 20% der 

Stimmberechtigten anwesend sind. Bei Beschlussunf�higkeit ist sp�testens 

binnen 1 Monat eine erneute Mitgliederversammlung einzuberufen; diese ist 

stets beschlussf�hig.

10.5 Jeder Stimmberechtigte und jede mit beratender Stimme ausgestattete 

Person kann Antr�ge an die Mitgliederversammlung richten. Die Antr�ge 

m�ssen bis zum Beginn der jeweiligen Mitgliederversammlung schriftlich 

gestellt und �ber den Vorstand eingereicht werden. Sie m�ssen sp�testens 

auf der �bern�chsten auf den Antragseingang folgenden Sitzung behandelt 

werden.



10.6 Die Mitgliederversammlung beschlie�t mit Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung gilt 

nicht als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Eine 

Satzungs�nderung ist nur mit 2/3-Mehrheit m�glich; die Aufl�sung ist nur mit 

einer Mehrheit von 4/5 m�glich.

10.7 Wahlen sind geheim, sofern nicht einstimmig etwas anderes beschlossen 

wird. Sie erfolgen in getrennter Abstimmung f�r jedes Amt. Wiederwahl ist 

zul�ssig. Scheidet ein Vorstandsmitglied w�hrend der Amtsperiode aus, so ist 

auf der n�chsten Versammlung eine Ersatzwahl f�r diese durchzuf�hren.

10.8 Die Beschl�sse und Wahlen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das 

Protokoll ist vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom 

Schriftf�hrer zu unterzeichnen.

Artikel 11 - Amtsdauer und Verfahrensordnung des 
Vorstandes
11.1 Der Vorstand wird, mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder, die Funktions-

oder Mandatstr�ger des THW, der THW-Jugend sind, f�r die Dauer von 3 

Jahren gew�hlt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der bisherige Vorstand im Amt.

11.2 Der Vorstand ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen. Dies geschieht 

durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch den 

stellvertretenden Vorsitzenden.

11.3 Die Regelung der Artikel 10.2 und 10.3 gelten entsprechend.

11.4 Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens die H�lfte seiner Mitglieder 

anwesend ist.

11.5 Die Regelungen des Art. 10.6, S�tze 1 und 2 gelten entsprechend. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

11.6 Die Regelung des Art. 10.8 gilt entsprechend.

Artikel 12 - Haftung
Der Verein haftet ausschlie�lich mit seinem Vereinsverm�gen. Eine 

pers�nliche Haftung der Mitglieder des Vorstandes gegen�ber dem Verein 

und dessen Mitglieder wird ausgeschlossen, es sei denn, dass vors�tzliches 

oder grob fahrl�ssiges Verhalten vorliegt.



Artikel 13 - Rechtsweg
Im Streitfall entscheidet das von der THW-Bundeshelfervereinigung e.V. 

eingerichtete Schiedsgericht nach dessen Schiedsordnung.

Artikel 14 - AuflÄsung
Das Vereinsverm�gen flie�t im Falle der Aufl�sung des Vereins oder bei 

Wegfall des bisherigen Zwecks der THW-Landeshelfervereinigung Schleswig-

Holstein e.V. zu, welche es ausschlie�lich f�r die Aufgaben nach Art. 2 dieser 

Satzung zu verwenden hat.

Artikel 15 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die 

Mitgliederversammlung in Kraft. Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins 

L�beck hat in der Sitzung am 26.8.1998 diese Satzung einstimmig 

beschlossen und zuletzt mit Beschluss vom 09.06.2010 ge�ndert.

L�beck, den 09.06.2010

Vorsitzender Protokollf�hrer

Andreas Mellmann Thorben Schultz


